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Wir suchen eine/n 

Auszubildende/n
für den Beruf 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  (m/w/d)
Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2025
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wir bieten: Leistungsorientierte Bezahlung, RMV JobTicket
Premium, flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung Ihrer Work-
Life-Balance.
Die vollständige Stellenausschreibung sowie Informationen zu
den Aufgaben und den Anforderungen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.lich.de
                                                       Der Magistrat der Stadt Lich

Erneute Gelegenheit für Fragen an die Gremien der
Stadt Lich
Einwohner*innen aus der Stadt Lich können in Kürze erneut Fragen
zu allgemein interessierenden, kommunalpolitischen Themen stellen:
Im Vorfeld der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Lich, die am Mittwoch, den 06.11.2024 stattfindet, wird erneut eine 
Bürger*innen-Fragestunde stattfinden. Eine solche wird es fortan 
regelmäßig vor den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung geben. Hierdurch wird eine demokratische Möglichkeit ge-
schaffen, mit der die Einwohner*innen an politischen Prozessen
unserer Stadt beteiligt werden.
Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Sommer 2021 beschlos-
sen, zukünftig Fragestunden für Interessierte anzubieten. Sie findet
unmittelbar 30 Minuten vor der jeweiligen Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung statt (Beginn: 18.30 Uhr).
Beantwortet werden Fragen zu Themen, die in den Wirkungsbereich
der Stadt Lich fallen. Die Fragen müssen zur Vorbereitung dem Büro
der Stadtverordnetenversammlung spätestens sieben Tage vor der
Sitzung schriftlich (per E-Mail oder Post) eingereicht werden. Sie
müssen sachlich formuliert sein und dürfen keine beleidigenden oder
diskriminierenden Inhalte haben. Es muss klar erkennbar sein, wer
die Frage stellt und an wen sich die Frage richtet.
Der Stadtverordnetenvorsteher entscheidet über die Zulässigkeit der
Frage, er leitet und moderiert die Fragestunde und achtet auf das Ein-
halten der Zeitvorgabe – maximal ist eine halbe Stunde eingeplant.
Die Gesamtredezeit für jede Person, die eine Frage stellt, ist auf fünf
Minuten begrenzt, damit möglichst viele Fragen behandelt werden
können. Eine Zusatzfrage oder Nachfrage ist zulässig, die auf die Ge-
samtredezeit angerechnet wird. Die anwesenden Stadtverordneten
können Verständnisfragen an die vortragenden Bürger*innen stellen
– die Fragestunde soll aber nicht zur umfassenden Diskussion ge-
nutzt werden.
Fragen zu Themen, die auf der Tagesordnung der anschließenden
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stehen, sind zulässig,
diese werden jedoch erst im Verlauf der Sitzung unter dem jeweiligen
Tagesordnungspunkt beantwortet. Bei diesen Fragen können keine
Nachfragen gestellt werden. 

Wer eine Frage stellen möchte, muss diese bis spätestens Freitag,
den 25. Oktober 2024, an folgende Adresse schicken: Stadt Lich,
Hauptamt, Herr Arnold, Unterstadt 1, 35423 Lich, 
E-Mail: gremien@lich.de

Stromspar-Check – einfach Wärme, Wasser & Strom
sparen
Am Dienstag, den 15.10.2024 um 18.00 Uhr findet im Kultursaal des
Bürgerhauses (Gießener Str. 26, 35423 Lich) eine Informationsver-
anstaltung zum Thema »Energiesparen« statt. 
Die Informationsveranstaltung richtet sich an alle Interessierte, die
sich über energiesparende Maßnahmen für die eigene Wohnung oder
das eigene Haus informieren möchten. Bei der Veranstaltung erhalten
Sie erste Strom-Spar Tipps und lernen das Projekt »StromSpar-
Check« kennen. Für Haushalte mit geringem Einkommen gibt es die
Möglichkeit, eine kostenlose, persönliche Beratung bei Ihnen zu
Hause in Anspruch zu nehmen. Die Berater zeigen Ihnen, wo Sie
genau Energie sparen können, ohne auf Komfort zu verzichten. 
Bei allgemeinen Fragen zur Veranstaltung: Meredith Wicklund, Koor-
dinatorin für Gemeinwesenarbeit – Tel.: 0151-7446 4922, E-Mail:
gwa-lich@zaug.de 
Bei Fragen zum Projekt StromSpar-Check: Oliver Rabah, Lokalkoor-
dinator des Projektes StromSpar-Checks – Tel.: 0641 95 22576, 
E-Mail: SSC@zaug.de 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mehrere 

Mitarbeiter/innen 
für den Reinigungsdienst (m/w/d)
in Teilzeit mit individuell möglichen Wochenarbeitszeiten 

Wir bieten: Eingruppierung in die EG 2 TVöd, leistungsorien-
tierte Bezahlung, JobRad-Leasing, RMV JobTicket Premium,
flexible Arbeitszeiten, Langzeitarbeitskonten mit attraktiven Ver-
wendungsmöglichkeinten, Fort- und Weiterbildungen.
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer
Homepage unter www.lich.de
                                                       Der Magistrat der Stadt Lich



Brückensanierungsarbeiten im Stadtteil Muschen-
heim
Im Zuge von Brückensanierungsarbeiten werden durch die beauf-
tragte Baufirma ab dem 16. Oktober 2024 Reparaturarbeiten an der
Fußgängerbrücke über den Welsbach in Muschenheim durchgeführt.
Die Arbeiten werden in ca. 3 Wochen abgeschlossen sein.
Hierbei wird die Brücke über den Welsbach von der Baufirma ausge-
hoben und für die Sanierungsarbeiten abtransportiert. Für den Zeit-
raum der Instandsetzungsarbeiten steht kein Ersatz zu Verfügung,
wir bitten Sie auf die Beschilderung vor Ort sowie auf dem Parkplatz
»Bergermühle« zu achten.
Um einen zügigen Bauablauf zu gewährleisten, bitten wir für die aus-
führenden Arbeiten um Ihr Verständnis.

Der Magistrat der Stadt Lich

Straßenunterhaltungsarbeiten in der Straße »Auf
der Bleiche« in Bettenhausen
Im Zuge der laufenden Straßenunterhaltungsarbeiten werden durch
die beauftragte Straßenbaufirma ab dem 14. Oktober 2024 Repa-
raturarbeiten im Bereich der Bushaltestelle »Auf der Bleiche« in 
Bettenhausen durchgeführt. Die Arbeiten werden in ca. 2 Wochen 
abgeschlossen sein.
Hierbei wird der Bereich zwischen Bushaltestelle bis zum Kreuzungs-
bereich »Auf der Bleiche / Wiesenweg« voll gesperrt eine entspre-
chende Umleitung wird eingerichtet. Die Haltestelle »Auf der Bleiche«
entfällt für diese Zeit komplett, wir bitten Sie auf die Haltestelle »Ober-
gasse« mit dem ALT (Anrufsammeltaxi) auszuweichen.
Um einen zügigen Bauablauf zu gewährleisten, bitten wir für die aus-
führenden Arbeiten um Ihr Verständnis.

Der Magistrat der Stadt Lich

Elternkurs »Starke Eltern – Starke Kinder«
Eine Veranstaltung des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisver-
band Gießen in Kooperation mit der Kindertagesstätte & Famili-
enzentrum Asklepios 

Es gibt viele Fragen, die im Zusammenleben mit Kindern auftreten.
Viele Eltern erleben im Familienalltag Momente der Unsicherheit und
Sorge. Keine Mutter und kein Vater sind perfekt – und Sie müssen
es auch nicht sein, um Ihre Kinder auf dem Weg in ein eigenständiges
Leben zu begleiten. 
Was wir im Elternkurs zusammen machen möchten: 
▪ sich mit anderen Eltern austauschen 
▪ über Erziehung und Familie reden 
▪ neue Ideen bekommen 
Termin: 28.10. bis 16.12.2024 
Kursort: Kindertagesstätte und Familienzentrum Asklepios,

Goethestraße 4a, Lich 
Alle Termine im Einzelnen: 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12.,
9.12., 16.12.2024, Uhrzeit: 19.00 – 21.00 Uhr 
Der Elternkurs ist kostenfrei. 
Infos und Anmeldung unter Telefon 06404-65 779 60

Repair-Café am 15. Oktober 2024
Die Seniorenbeiräte Lich und Pohlheim laden alle Seniorinnen und
Senioren herzlich zu dem nächsten Treffen des Repair-Cafés am
Dienstag, dem 15. Oktober 2024 von 14.30 – 17.00 Uhr in den
Mehrzweckraum der Lebenshilfe, Grüninger Weg 26 in 35415 Pohl-
heim ein.

Seniorennachmittag der Stadt Lich am 3. November
2024 in Muschenheim
Der Seniorennachmittag der Stadt Lich findet am Sonntag, den 3. No-
vember 2024 in der Sport- und Kulturhalle Muschenheim statt. Ein-
geladen sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadtteile
Bettenhausen, Birklar, Langsdorf und Muschenheim ab 75 Jahre bzw.
die, die in diesem Jahr noch ihr 75.  Lebensjahr vollenden.

Der Magistrat der Stadt Lich

Satzung über die 
Bildung und Aufgaben von Elternversammlung 
und Elternbeirat sowie Gesamtelternbeirat 
für die Kindertageseinrichtung der Stadt Lich

Aufgrund des §§ 27, 27a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607 und
der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der
Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am
16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Lich in ihrer Sitzung am 16. September 2024 nachstehende 

Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung
und Elternbeirat sowie Gesamtelternbeirat für die Kindertages -

einrichtungen der Stadt Lich beschlossen:

§ 1 Allgemeines
1. Die Tageseinrichtung für Kinder hat nach § 26 HKJGB einen 

eigenständigen Bildungs-und Erziehungsauftrag. Die Umsetzung
dieses Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgt unter Mitwir-
kung der Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tagesein-
richtung für Kinder besuchen. 

2. Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung
sind vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der
Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und angemes-
sen zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und die
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kinder bilden
gemäß § 26 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
Die pädagogischen Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs-
und Erziehungspartnerschaft auf einen regelmäßigen und umfas-
senden Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung der Kinder hinwirken.

3. Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten der
Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ergänzend
zu §§ 27, 27a HKJGB nach den Bestimmungen dieser Satzung.

§ 2 Elternversammlung und Elternbeirat
1. Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Kindertagesein-

richtung besuchen, bilden die Elternversammlung. 
a. Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind die 

Eltern bzw. Personensorgeberechtigten oder Personen, die
an Stelle der Eltern für die Personensorge (§§ 1626 ff. BGB)
für ein Kind verantwortlich sind.

b. Der Elternbeirat der Kindertageseinrichtung setzt sich aus den
gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen
der Kindertageseinrichtung zusammen.

c. Elternbeiräte sind die für jede Betreuungsgruppe der Kinder-
tageseinrichtung in den jeweiligen Betreuungsgruppen ge-
wählten Vertreter der Elternschaft. 

2. Die Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur
eine Stimme pro Kind (Stimmberechtigung). Dabei handelt es sich
um die Stimmberechtigten.

3. Wahlberechtigt sind alle geschäftsfähigen Erziehungsberechtig-
ten, die Stimmberechtigte sind, deren Kinder die Kindertagesein-
richtung besuchen. 

4. Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer infolge
Richterspruchs die Fähigkeit öffentliche Ämter zu bekleiden nicht
besitzt, Mitglieder des Magistrates der Stadt Lich sowie Mitarbei-
ter der Kindertageseinrichtung, in der sie tätig sind. 

5. Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, auf Verlangen eines
Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten jedoch geheim. 

6. Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirates
werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigen gefasst. 

7. Die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung und des Eltern-
beirates ist unabhängig von der Anzahl der erschienen Stimmbe-
rechtigten gegeben.

§ 3 Einberufung der Elternversammlung
1. Die Einrichtungsleitung hat zur Wahl einmal im Jahr eine Eltern-

versammlung zwecks Wahl eines Elternbeirates einzuberufen.
Die Elternversammlung hat spätestens bis 31. Oktober des neuen
Kindergartenjahres stattzufinden.
Unabhängig davon ist eine Elternversammlung einzuberufen,
wenn dies von mindestens der Hälfte der wahl- und stimmberech-
tigten Erziehungsberechtigten schriftlich gefordert wird. 

2. Die Elternversammlung wird für die Wahl der Elternbeiräte der
einzelnen Betreuungsgruppen in die einzelnen Betreuungsgrup-
pen der Kindertageseinrichtung aufgeteilt. Für jede Betreuungs-
gruppe wird ein Wahlausschuss gebildet und eine Wahl für eine/n
Elternbeirat/rätin durchgeführt.



3. Der Elternbeirat kann im Benehmen mit der Einrichtungsleitung
weitere Elternversammlungen einberufen.

4. Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Tag der El-
ternversammlung schriftlich. Die Einberufung ist zusätzlich durch
Aushang in der Kindertageseinrichtung bekanntzumachen.

5. Die Einrichtungsleitung soll zu allen Elternversammlungen einge-
laden werden.

6. Die Einrichtungsleitung informiert die Elternversammlung über die
die Einrichtung betreffenden Fragen.

7. Im Falle größerer Einrichtungen für Kinder kann die Elternver-
sammlung auch getrennt nach Gruppen einberufen werden. 

§ 4 Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirates
1. Der Elternbeirat der Kindertageseinrichtung besteht aus den ge-

wählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen.
Diese werden für die Dauer eines Kindergartenjahres bzw. bis zur
Neuwahl eines neuen Elternbeirates gewählt.

2. Der Elternbeirat besteht aus einem/einer wählbaren Erziehungs-
berechtigten (Stimmberechtigten) und einem/einer entsprechen-
der Stellvertreter/in für jede in der Kindertageseinrichtung
bestehenden Betreuungsgruppe. Jede Betreuungsgruppe wählt
getrennt für sich einen Elternbeirat.

3. Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben.
Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie
sich zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben.
Wahlberechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat kandidieren
oder dem zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss
angehören, sind ebenfalls stimmberechtigt.

4. Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und
dem/der Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden
Stimmberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum
Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 

5. Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler/innen
und Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen anhand einer ihm
vom Träger bzw. der Kitaleitung der Kindertageseinrichtung 
erstellten Liste der Erziehungsberechtigten festzustellen. 
Dies kann z.B. durch Abgleich mit einer mit Unterschrift abge-
zeichneten Anwesenheitsliste geschehen.

6. Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten oder
kandidieren. Für jede in der Kindertageseinrichtung bestehende
Betreuungsgruppe sind wählbare Erziehungsberechtigte als Kan-
didaten für den Elternbeirat zu nominieren. 
Sollten sich keine Erziehungsberechtigten für die Nominierung
zur Verfügung stellen, entfällt in dieser Betreuungsgruppe der 
Elternbeirat.

7. Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer
Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen 
bereit sind, die Kandidatur anzunehmen. Vor der Wahl erhalten
die Kandidaten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und
die Wahlberechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatin-
nen. 

8. Die Wahlen für die Elternbeiräte erfolgen in getrennten Wahl-
gängen. Die Wahl kann, wenn niemand widerspricht, durch Hand-
zeichen erfolgen. Geheime Wahlen erfolgen durch Abgabe eines
von dem Träger vorgehaltenen in Form und Farbe gleich ausse-
henden Stimmzettels. Für jeden Wahlgang dürfen nur einheitliche
Stimmzettel verwendet werden. Gewählt ist, wer die meisten gül-
tigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne Benennung einer/s
Kandidatin/ten gelten als Stimmenthaltung. Alle Stimmzettel, die
unklar sind, die einen Vorbehalt oder Vermerk enthalten oder mit
einem Kennzeichen versehen sind, sind ungültig. 

9. Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchge-
führt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das von
dem/der Wahlleiter/in vorbereitete und den Kandidaten jeweils zur
Ziehung vorgelegte Los.

10. Die Stimmzettel werden vom/von der Wahlleiter/in unverzüglich
ausgezählt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben.
Die Gewählten werden sodann vom/von der Wahlleiter/in gefragt,
ob sie das Amt annehmen. 

11. Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen.
Diese muss enthalten: 
a. die Bezeichnung der Wahl 
b. Ort und Zeit der Wahl 
c. die Anzahl aller Wahlberechtigten 
d. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten 
e. die Anzahl der verteilten Stimmzettel 
f. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gül-

tigen Stimmen 
g. die Anzahl der ungültigen Stimmen 
h. die Anzahl der Stimmenthaltungen 
i. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 
Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der
Schriftführer/in zu unterzeichnen. Sie kann von jedem/jeder Wahl-
berechtigten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Wahl
eingesehen werden. 

12. Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind von
der Einrichtungsleitung aufzubewahren. Die Wahlunterlagen sind
nach der nächsten Wahl der gleichen Art zu vernichten. 

§ 5 Stellung der Mitglieder des Elternbeirats
1. Die Amtszeit der Mitglieder des Elternbeirats beginnt mit ihrer

Wahl. Sie endet mit der Neuwahl eines neuen Elternbeirates oder
mit der Beendigung der Betreuung des Kindes in der jeweiligen
Kindertageseinrichtung/-gruppe. Ferner scheidet aus dem Eltern-
beirat aus, wer die Wählbarkeit für sein Amt verliert, von seinem
Amt zurücktritt oder ausgeschlossen wird. 

2. Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Die 
Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen führen ihre Tätigkei-
ten ehrenamtlich, überparteilich und ohne Ansehen von Stellung,
Konfession und politischer Zugehörigkeit aus. Sie sollen im Rah-
men der Erziehungspartnerschaft aller Beteiligten an der geis-
tigen, seelischen und körperlichen Entwicklung der Kinder
mitwirken, die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder fördern und
dazu beitragen, allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu
geben (§ 26 HKJGB).

3. Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen und Veranstaltungen
vom Träger der Kindertageseinrichtung Räume kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sofern nicht dringende betriebliche Belange
entgegenstehen. Die für die Arbeit des Elternbeirates erforderli-
chen Sachkosten übernimmt der Träger. 

4. Die Mitglieder des Elternbeirats haben über die ihnen bei ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu be-
wahren. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Tatsachen
und Angelegenheiten, die schon allgemein bekannt sind und ihrer
Bedeutung nach keiner vertraulichen Behandlung bedürfen. Per-
sönlichkeitsrechte und Datenschutz sind jedoch stets zu beachten
(z.B. WhatsApp Gruppen der Eltern).

5. Aufsichts- oder Weisungsbefugnisse gegenüber der Träger und
dem Personal der Kindertageseinrichtung stehen dem Eltern-
beirat nicht zu. Die Rechte und Pflichten des Trägers und des Per-
sonals der Kindertageseinrichtung bleiben unberührt.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern des Elternbeirats
Der Ausschluss aus dem Elternbeirat ist bei Pflichtverstößen oder bei
Vertrauensverlust auf Antrag möglich.
1. Bei Pflichtverstößen kann ein Mitglied des Elternbeirates aus dem

Elternbeirat ausgeschlossen werden. Solche Pflichtverstöße kön-
nen sein:
• Gesetzesverstöße, wie z.B. gegen Datenschutzrechte, Per-

sönlichkeitsrechte, Geheimhaltungsregelungen, Satzungsre-
gelungen usw.,

• Amtspflichtverletzungen wie z.B. Rücksichtnahmepflichten,
Verschwiegenheitspflichten, Interessenkollisionen, Eigennutz
usw.,

• Vertrauensmissbrauch, wiederholte Störungen usw.,
• Sonstige Pflichtverstöße.

2. Der Ausschluss kann ebenso erfolgen, wenn das Vertrauen ge-
genüber einem Mitglied des Elternbeirats aus berechtigten oder
schwerwiegenden Gründen nicht mehr gegeben ist.
Der Ausschluss erfolgt auf Antrag
• von einem Drittel der wahlberechtigten Erziehungsberechtig-

ten der betreffenden Betreuungsgruppe, die dieses Eltern -
beiratsmitglied gewählt haben,

• der Hälfte aller wahlberechtigten Erziehungsberechtigten der
Kindertageseinrichtung

• der Hälfte der übrigen Elternbeiratsmitglieder,
• des Trägers der Kindertageseinrichtung,
• durch Mehrheitsbeschluss des Elternbeirates ohne Beteili-

gung des betroffenen Elternbeiratsmitgliedes.
Mit einem solchen Beschluss endet die Elternbeiratsfunktion.

§ 7 Geschäftsführung des Elternbeirats
1. Der Elternbeirat, der aus mehreren Personen besteht, fasst seine

Beschlüsse mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden. 
Er wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsit-
zende/n. Der/Die Vorsitzende vertritt den Elternbeirat gegenüber
der Kitaleitung und dem Träger und hat die vom Elternbeirat ge-
fassten Beschlüsse auszuführen. Ferner hat der/die Vorsitzende
des Elternbeirates den Elternbeirat über Gespräche mit dem Trä-
ger sowie andere erhaltene Informationen über Angelegenheiten
der Kindertageseinrichtung zu informieren. 

2. Der Elternbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen des
Elternbeirats beraumt der/die Vorsitzende an, er/sie setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Sitzung. Er/Sie hat die Mitglieder
des Elternbeirats zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und ihnen
die Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen des Elternbeirats
sind nicht öffentlich. Vertreter des Trägers und /oder die Leitung
sowie das Fachpersonal der Kindertageseinrichtung können bei
Bedarf zu der Sitzung des Elternbeirates eingeladen werden. 

3. Über jede Sitzung des Elternbeirates ist ein Protokoll zu erstellen
und den entsprechenden Teilnehmern/Mitgliedern zur Verfügung
zu stellen. 



§ 8 Aufgaben des Elternbeirats
1. Der Elternbeirat ist zur Vertretung der Belange der Erziehungs-

berechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder 
besuchen, zuständig. Der Elternbeirat hat im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen alle Angelegenheiten, die die Tageseinrich-
tung für Kinder betreffen, zu erörtern und zu beraten. Er kann
Vorschläge unterbreiten und, sofern Anhörungsrechte bestehen,
Stellungnahmen abgeben. 

2. Der Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Angele-
genheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung anzuhören. Er
kann von dem Träger und den in der Tageseinrichtung tätigen
Fachkräften Auskunft über die Einrichtung betreffende Fragen
verlangen und Vorschläge unterbreiten.

3. Der Elternbeirat ist zu folgenden Angelegenheiten anzuhören und
muss Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme
erhalten:
• Festlegung, Änderung oder Ergänzung der pädagogischen

Grundsätze (Konzeption) der Tageseinrichtung für Kinder
sowie bei wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder,

• Festlegung oder Änderung der Öffnungszeiten bzw. Betreu-
ungszeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen des HKJGB 

• Festlegung der Regelung der Ferientermine, 
• Änderung bzw. Festlegung der Kostenbeiträge, 
• Trägerwechsel

4. Der Elternbeirat kann bei besonderem Anlass von dem Träger
und der Leitung der Kindertageseinrichtung Auskunft über Ange-
legenheiten der Kindertageseinrichtung und Gespräche verlan-
gen. Der Elternbeirat kann unter Berücksichtigung des
bestehenden Anhörungsrechtes schriftlich Vorschläge unterbrei-
ten.

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Elternbeirat
1. Zum Wohle der betreuten Kinder sollen Träger, Leitung und El-

ternbeirat zusammenarbeiten. Der Träger und die Einrichtungs-
leitung haben gegenüber dem Elternbeirat zur Wahrung von
dessen Anhörungsrechten die Pflicht zur frühzeitigen und umfas-
senden Information. Soweit der Elternbeirat eine andere Auffas-
sung als der Träger vertritt, ist dem zuständigen Beschluss-
gremium der Stadt die Stellungnahme des Elternbeirats rechtzei-
tig in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

2. Bei der Gestaltung von Veranstaltungen der Tageseinrichtung für
Kinder ist zwischen, der Leitung und dem Elternbeirat Einverneh-
men anzustreben.

§ 10 Gesamtelternbeirat
Nach § 27a Abs. 1 HKJGB kann aus allen Elternbeiräten im Stadtge-
biet ein Gesamtelternbeirat gebildet werden. Dieser soll unter ande-
rem dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den
Eltern der verschiedenen Licher Einrichtungen – auch in unterschied-
licher Trägerschaft – dienen.
Er setzt sich zusammen aus den/der Vorsitzenden des Elternbeirates
der Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Lich. Sie sind die
Vertreter/innen der einzelnen Kindertageseinrichtungen im Stadtge-
biet.
Dem Gesamtelternbeirat gehören stimmberechtigt an:
• die Vorsitzenden bzw. deren Stellvertreter/innen der Elternbeiräte

aus den Kindertages-einrichtungen im Bereich der Stadt Lich
• zwei von den Kitaleitungen der städt. Kindertageseinrichtungen

gewählten Vertreter/innen
• ein Vertreter der Stadt Lich
Der Gesamtelternbeirat wählt für ein Kindergartenjahr aus den Rei-
hen der Vertreter/innen der einzelnen Kindertageseinrichtungen
eine/n Vorsitzende/n und seine/n Stellvertreter/in sowie eine/n Schrift-
führer/in und dessen/deren Stellvertreter/in. 

Sollte sich hierfür niemand zur Wahl stellen, kann auch ein gleichbe-
rechtigtes Dreier- bzw. Vierergremium als Vorstand gewählt werden.
Die Wahl erfolgt per Handzeichen.
Der Vorsitzende lädt im Einvernehmen mit dem Träger zu den Sitzun-
gen ein, bereitet sie vor und leitet sie. Zur 1. Sitzung lädt der Träger
ein.
Der Gesamtelternbeirat tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal
jährlich, zusammen. Er muss zusammentreten, wenn ein Drittel der
Eltern, der Träger oder eine Einrichtungsleitung dies beantragen.
Die Angelegenheiten einzelner Kindertageseinrichtungen gehören
nicht zur Zuständigkeit des Gesamtelternbeirates, sondern fallen in
die Zuständigkeit der jeweiligen Elternbeiräte der betreffenden Kin-
dertageseinrichtung.
Der Gesamtelternbeirat übernimmt Angelegenheiten nach § 8 Abs.
3, die alle Kinder im Stadtgebiet betreffen. Ferner können Anregun-
gen und Vorschläge unterbreitet werden. 
Der Gesamtelternbeirat fasst seine Beschlüsse mit den Stimmen der
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

§ 11 Unterrichtung der Elternversammlung
Der Elternbeirat informiert die Elternversammlung über seine Arbeit
und deren Ergebnisse im Rahmen der nach § 3 Abs. 1 stattfindenden
Elternversammlung.

§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 11. Oktober 2024 mit dem Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
Die Richtlinien vom 07.10.2011 treten außer Kraft.

gez. Dr. Julien Neubert, Bürgermeister

Nachreichung für den Veranstaltungskalender 
Oktober 24
Auf folgende Veranstaltungen im Oktober möchten wir an dieser
Stelle noch hinweisen: 

Samstag, den 19.10.2024, 17.00 Uhr
Kunstausstellung: In Schwingung vom 19.10.24 bis 29.11.24
Vernissage// Nera Martens// Christa Geiger// Heidrun Siebeneicker
mit Handpanmusik von den Starschnupps
Ort: Kulturrestaurant Savanne, Schlossgasse 8, 35423 Lich

Übungen, Schulungsabende und sonstige Veran-
staltungen der Feuerwehren der Stadt Lich
Minifeuerwehr Birklar
Übung am 14.10.2024, 16.30 Uhr

Minifeuerwehr Langsdorf
Übung am 12.10.2024, 16.30 Uhr

Jugendfeuerwehr Langsdorf
Übung am 14.10.2024, 17.30 Uhr

Einsatzabteilung Eberstadt
Übung am 12.10.2024. 16.30 Uhr
Übung am 16.10.2024. 19.30 Uhr

Der Magistrat der Stadt Lich








